
511' der Beilagen zu den stenographische~ Protokollen des Nationalrates (VI.GP .) 

6. 3. 1952. 

Regierungsvorlage. 

Bundesgesetz vom 19521 publik österreich" durch Verordnung fest. In der 
über die Schaffung von Ehrenzeichen für Verordnung sind insbe~ondere Bestimmungen 

Verdienste um die Republik österreich. über die Stufen, in denen das Ehrenzeichen ver- _ 
Der Nationalrat hat beschlossen: lichen wird, sein A,:ssehen, .die Art des :rragens 

§ 1 V d
· .. 'ch' ch S desselben, das VerleIhung, sdlplom, das EIgentum 

• (1) er lenste osterrel IS er taats- h' d d' R"ck' 11 ch d T d d 
b" d' R bl'k ö 'ch d leran un Ie u ste ung na em 0 e es 

urger um. le epu I s;errel ';.er .en Beliehenen z'u treffen. 
durch Verleihung von EhrenzeIchen gewurdIgt. I 

(2) Die Ehrenzeichen können nach Größe und 
Art der Verdienste abgestuft werden. 

(3) Der Bundespräsident verleiht die Ehren
zeichen auf Vorschlag der Bundesregierung. 

('I) Der Bundespräsident ist auf Grund dieses 
Bundesgesetzes mit dem Tage seiner Wahl für 
Lebensdauer Besitzer derjenigen Abstufung des 
Ehrenzeichens, die nach den Bestimmungen des 
Statutes für die höchsten um die Republik er
worbenen Verdienste- verliehen wird. 

§ 2. Die Bundesregierung setzt das Statut für 
die "Ehrenzeichen für' Verdienste um die Re-

§ 3. Für die Verleihung des Ehrenzeichens 
wird eine Verwaltungsabgabe nach Maßgabe der 
Bestimmungen des § 78 A VG. 1950 erhoben. Die 
Bundesregierung ist ermächtigt, die Art der Ein
hebung durch Verordnung zu ,regeln. In der 
Verordnung können auch Bestimmungen dar
über getroffen werden, unter welchen Voraus
setzungen Befreiung von der Entrichtung der 
Verwaltungsabgabe gewährt wird. ' 

, 
,§ 4. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes 

ist die Bundesregierung betraut. 

Erläuternde Bemerkungen. 

Das Bundesgesetz vom 4. November 1922, 
BGBL Nr. 16/1923, hatte ein Ehrenzeichen für 
Verdiemte um die Republik Österreich geschaf
fen. Neben diesem Ehrenzeichen für Verdienste 
um die Republik österreich bestand das mit 
Bundesgesetz vom 3. November 1922, BGBL 
Nr., 15/1923, geschaffene Ehrenzeichen vom 
Roten Kreuz. Ferner war mit dem Bundesgesetz 
BGBl.' Nr. 61/1927 eine Ehrenmedaille für 
40jährige treue Dienste geschaffen worden, auf 
deren Verleihung bei Zutreffen der Voraus
s'etzungen ein Anspruch bestand. Alle diese V or
schriften sind im Zusammenhang mit der Ein
führung deutscher Rechtsvorschriften während 
der Besetzung österreichs außer Kraft getreten. 
Wiewohl die dieses Sachgebiet regelrl.den 
deutschen Vorschriften inzwischen seit der Be
freiung österreichs wieder aufgehoben worden 
sind, sind die entsprechenden österreichischen 

Vorschriften bisher nicht wieder in Kraft ge
setzt worden. Die Frage der Wiedereinführung 
von Ehrenzeiche'n ist nun aus mehreren Gründen 
in ein aktuelles Stadium getreten, und zwar: 

1. Der Verfassungsgerichtshof hat in seinem 
Erkenntnis vom 12. Dezember 1950, Slg. 
Nr. 2066, folgenden, im Bundesgesetz BGBL 
Nr. 46/1951 kundgemachten Rechtssatz ausge
sprochen: 

"Die Schaffung, von Ehrenzeichen für V er
dienste um die Republik österreich und für 
Verdienste auf Sachgebieten, die in der Voll
ziehung Bundessache sind, steht der Bundes
gesetzgebung zu. 

Die Schaffung' von Ehrenzeichen für Ver
dienste um ein einzelne5 Land und für Ver
dienste auf Sachgebieten, die in der Vollziehung 
Landessache sind, steht der Landesgesetzgebung 
zu." 
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Diese, Fest~~ellungen', des', VerfassuJlg~gerichts-
hofes geben den' Ländern die Möglichkeit, im 
Rahmen der durch den Verfassungsgerichtshof 
festgestellten Kompetenzzuständigkeit eigene 
Ehrenzeichen zu schaffen. Eine Reihe von Län
dern ist auch bereits darangegangen, Bestim
mungen hierüber zu erlassen. Soll in der Ehren
zeichenpolitik eine der bundesstaatlichen Stel
lung Osterreichs rechnungtragende Linie ver
folgt werden, erscheint es geboten,audi von 
Bundes wegen Normen über das' 'Ehre'nzeichen 
soweit seine Regelung gemäß dem genannten 
Verfassungsgerichtshoferkenntnis Bundessache 

,ist, zu treffen., 

2: In den:letzten Jahren mußte in ~teigendem 
Maße die 'Wahrnehmung gemacht werden, daß 
mangels des Bestehens eines Ehrenzeichens als 
Ausweg vielfach Titelvet:l~ihungen vorgeschlagen 
v/orden sind; die mitunter sachlich nicht berech~ 
tigt sind. 

3. Auf dem Sektor des öffentlichen Dienstes 
ist die Erscheinung zu beobachteri, daß bei Vor
handensein eines Ehrenzeichens eine Reihe von 
'B~törde~ungsanträgen, die derzeit mangels einer 
anderen Auszeichnungsmöglichkeit vorzeitig ge
stellt werden" durch Verleihung eines Ehren
zeichens' ausgeglichen werden könnte. 

4. Schließlich haben sich auch einzelne Aus
schüsse des Nationalrates für die Wiedereinfüh-, 
rung von Vorschriften über Ehr'enzeichen für 
Verdienste um die Republik Osterreich ausg,e
sprochen. 

Die Bundesregierung glaubt daher,' dem 
Nationalrat einen diesbezüglichen Entwurf eines 
Bundesgesetzes nunmehr vorlegen zu sollen. 

Wenn sich dieser Entwurf zunächst darauf 
beschränkt, Verdienste um die Republik Oster
reich durch ein Ehrenzeidlcn zu würdigen, so, 
aus der Erwägung, daß der Bun&sgesetzgeber 
im Hinblick auf das eingangs erwähnte Erkennt
nis des Verfassungsgerichtshofes jedenfalls be
fugt ist, ein Ehrenzeichen für. Verdienste, um die 
Republik Osterreich als solche zu schaffen. Sollte 
sich das, Bedürfnis ergeben, für Verdienste auf 
Sachgebieten, die inder V:ollziehung Bundes
sache sind und die, sich nicht ,gleichzeitig audl als 
Verdienste um die' Republik darstellen, Ehren
zeichen zu' schaffen, so wird es Aufgabe von 
künftigen einzelnen Gesetzgebungsakten sein 
müssen, hiefür entsprechende Normenaufzu
stellen. J ederifalls würde es dem Prinzip der 
Gesetzmäßigkeit der V:erwaltung, wie es.im 
Art.' 18 unserer Bundesverfassung' festgelegt, ist, 
wid'ersprechcen, wenn sich der Gesetzgeber, bloß 

darauf beschränken, würpe,etwa in, Verbindung 
mit 'demvorliegenden Entw~rf,~in Eh~enzeichen, 
für Verdienste auf Sachgebieten, die in der Voll
ziehung Bundessache sind, ins Leben zu rufen, 
ohne diese Sachgebiete im einzelnen zu nennen, 
die Voraussetzungen festzulegen, unter denen 
die Verleihung möglich ist und die näheren 
Modalitäten der Verleihung zu regeln. 

Einer Erläuterung bedarf noch die Beschrän
kung des Personenkreises, die der Entwurf im 
§ 1 vorschlägt. Diese Beschränkung ist in den 
derzeitigen staats- und völkerrechtlichen "Ver
hältnissen der Republik begründet; sobald diese 
endgültig geklärt sind, ,wird di,e Bundesregierung 

,eine Ausdehnung des PersoneJ;lkreises vorzu
schlagen haben. 

Sobald sich der Nationalrat mit der vorliegen
den Vorlage einverstanden erklärt hat, wird 
die Bundesregierung, nidltverabsäumen, ent
sprechende Vorlagen zur Schaffung von Ehren
zeichenauf in die Vollziehung .' des Bundes 
fallenden Gebieten der Wissenschaft, des Ge
sundheitsw~sens und des Dienstrechtes der 
öffentlichen Bediensteten des' Bundes sowie der 
Bediensteten in ,der gewerblichen Wirtschaft zu 
unterbreiten. 

Abscliließend sei nochfestgesteUt, daß,' die 
Schaffung von Ehrenzeichen der Republik" trotz 
Bestand des als Verfassungsgesetz< geltenden Ge
setzes~om 3. Apr:il1919, StGBl.Nr. 211, über 
die Aufhebung des Adels, der weltlichen Ritter~ 
und Damenorden . und gewisser, Titel und 
Würden, nicht unzulässig ist, was der Verfas
sungsgerichtshof in seinem Erkenntnis vom 
12. Dezember 1950, Slg. 2066, ausdrücklich fest
gestellt hat. 

Die mit der Durchführung des vorliegenden 
Gesetz<mtw:tirfes ,verbundenen Mehrkosten wer
den alljährlich mit etwa 500.000 S zu veran
schlagen sein~ Diese sollen im Jahr 1952 durch 
voraussichtliche Mehreinnahmen an öffentlichen 
Abgaben \lnd für die Verleihml'g einzuhebend~n 
Verwaltungsabgabengedecktwerden. Ab 1953 
wird.für den entstehenderi Atlfwand im Bundes
finanzgesetz eni:spfedH:nd vorgesorgt" werden, 
wofür als Einnahmen die Erträ'gnisseder' hiefür 
eingehobenen VerwaItungsabgaben zur' Ver
fügung stehen werden. 

Die mit der Durchf\ihrung de~ Gesetzes, ve~~ 
bundenep. Auslagen setzen sich im wesentli~en 
aus einmaligen Kosten für dieJ:lerstellung der 
Entwürfe des Ehrenzeichemsowie ,', den, Präge
stempeln und denMat~riaik~sten zusammen. 

. ( 
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